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Die neuen WienerSteuergesetze .
Der Wiener Landesregie rung wurde heute eine Reihe von Ge¬

setzentwürfenunterbreitet ,die imZusammenhangmit der Abgabenteilungste - ¬
hen .

DieGeltungder BodenwertabgabevomverbautenGrundundderWas-¬
serkraftabgabesoll bis 31 .Dezember1935verlängertwerden .DasGleichegilt
vomGesetz über dieBierverbrauchsabgabe .

Jene Steuerermässigungen ,die bis zum31. Dezember1930giltig
waren ,werdenaufdie DauerderGeltungderAbgabenteilung ,also bisEnde
1935 ,verlängert .Die Gesetzesvorlagen betreffen die Fürsorgeabgabe ,die für

Bankenvon8 1/2 auf 6 Prozentermässigtwird ,die Lustbarkeitsabgabemit
denselbenvielfachen Abstufungender Begünstigungen,diebis 31 .Dezember1930
in Geltung standen ,die Kraftwagenabgabo ,die übrigens nur mehr kurze Zeit

als Gemeindesteuereingehobenwerdenwird ,undschliesslichdieAnkündigungs
abgabe( Plakatsteuer ) .

ZweigesonderteGesetzentwürfebefassensich mit derAnzeigen¬
abgabe(Inseratensteuer )undmitder Fremdenzimmerabgabe .Hierwerdendie
erwähntenBegünstigungengleichfalls verlängert .Bei der Anzeigenabgabewird
ausserdembei den Stellengesuchen der derzeitige Abgabensatzvon fünfauf
vier Prozentherabgesetzt . DieRegierunghat sich in dembekanntenUeber- ¬
einkommenverpflichtet ,die EinhebungderAnzeigenabgabetrotzallfälliger
Gleichartigkeitmit der WarenumsatzsteuerdurchBundesgesetzzusichern .
BeiderFremdenzimmerabgabesoll ein UmbaudesGesetzeserfolgen ,derdie
Möglichkeiteiner Parallelle mit der Warenumsatzsteuernicht mehrzulässt .
DieWarenumsatzsteuerlässt nämlichdie VermietungvonWohnräumenfrei ;
ihr unterliegennurgewisseNebenleistungen.Davonausgehendwirdkünftig
auchbei der Fremdenzimmerabgabeein gewisserTeil desGesamtentgeltes
( 20Prozent )als der unter Umständendurchdie Warenumsatzsteuerbetroffe -¬
ne aus der Bemessungsgrundlageausgeschieden .In demgleichen Ausmasswird
derAbgabesatzerhöht,sodassfür dieAbgabepflichtigenwedereineErmässi¬
gung noch eine Erhöhung der gegenwärtigen Leistungen eintritt .Ferner ist

nochdurcheineKlauselvorgesorgt,dass,wennin demeinenoderanderen
Fall die Nebenleistungenin einemhöherenAuamassals 20ProzentvomGesamt-¬
entgelt der Warenumsatzsteuerunterliegensollten ,einedementsprechende
FreilassungvonderFremdenzimmerabgabeeinzutretenhat ,dassaberindem
gleichen Prozentausmassdie Abgabehinaufgesetzt wird . DerGrundgedanke
ist also der ,jede Kollision von FremdenzimmerabgabeundWarenumsatzsteuer
zuverhindern .

DasGesetzüber die Nahrungs -oder Genussmittelabgabeliegt
nochnicht vor ,da die Berechnunganüber die Steuerskala nochnichtabge- ¬
schlossen sind .

Dieheuteder LandesregierungunterbreitetenGesetzentwürfe
werdennunzur weiterenBeratungdemFinanzaisschusszugewicsen.
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